


52/ 12 - 2006
Sehr verehrte Damen, sehr geehrte Herren,

liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger!

Ein ereignisreiches Jahr 2006 neigt sich dem Ende. Beim Rückblick auf die vergangenen zwölf Monate werden vielen von uns erfreuliche und auch unerfreuliche Ereignisse in Erinnerung gerufen. In dieser vorweihnachtlichen Zeit möchte ich Sie aber auch aufrufen, die Gelegenheit wahrzunehmen, Inne zu halten und den Blick auf die eigentlichen Werte des Lebens zu richten und die Grundwerte vor materielle Dinge und Auseinandersetzungen zu stellen.
Erfreulich bleiben uns für dieses Jahr sicherlich die großen Ereignisse in Erinnerung. Die Fußballweltmeisterschaft unter dem Motto „Die Welt zu Gast bei Freunden“ hat eine unerwartete und niveauvolle Verbundenheit mit unserer Nation zu Tage gebracht. Die Hoffnung und der Wunsch, dass sich diese Einstellung und Verbundenheit dauerhaft nicht nur auf den Sport, sondern auf die gesamte Gesellschaft und den persönlichen Bereich ausdehnt, bleibt weiterhin in uns. Auch der Besuch von Papst Benedikt in Bayern hat bleibende positive Eindrücke hinterlassen. Nicht vergessen möchte ich an dieser Stelle die vielen erfolgreichen regionalen Veranstaltungen  in unserer Gemeinde.
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In den vergangenen zwölf Monaten konnte in der Gemeinde Adlkofen wieder einiges zum Positiven verändert werden. Allen, die uns dabei unterstützt haben, möchte ich auf diesem Wege meinen Dank und meine Anerkennung aussprechen. Danken möchte ich auch allen haupt- und  ehrenamtlich engagierten Kräften in der Gemeinde sowie in den zahlreichen Ortsvereinen und Ortsverbänden. Diese haben das Leben in der Gemeinde Adlkofen großartig bereichert. 

Zum bevorstehenden Weihnachtsfest wünsche ich allen Mitbürgerinnen und Mitbürgern besinnliche, friedvolle und ruhige Festtage in einer gemütlichen Atmosphäre. Zum Jahreswechsel und das bevorstehende Jahr 2007 mögen Gesundheit, Glück und Zufriedenheit Ihr Begleiter sein. 

Mit freundlichen Grüßen

Ihr
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Josef Scharf

1.Bürgermeister

Pass- und Personalausweisrecht

Ab dem 26. Oktober diesen Jahres ausgestellte Kinderreisepässe werden von den USA nicht mehr zur visafreien Einreise anerkannt. Alle vor dem 26.10.2006 ausgestellten (maschinenlesbaren) Kinderreisepässe werden aber weiterhin akzeptiert. Um das Visum für die Einreise in die USA zu umgehen, bietet sich an, für Ihr Kind unabhängig vom Alter, einen 5 Jahre gültigen (biometrischen) ePass zu beantragen. 

Mittagsbetreuung und Hausaufgabenbetreuung
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Seit Anfang Dezember stehen in der Mittags- und Hausaufgabenbetreuung zusätzliche Kräfte zur Verfügung. Damit soll das bisherige Angebot weiter aus-gebaut und abgesichert werden.

Der Gemeinderat Adlkofen muss daher in Kürze die Gebühren für diese Betreuungseinrichtung anpassen.

Nähere Auskünfte zur Mittags- und Hausaufgabenbetreuung erhalten Sie bei Frau Blenn unter der Telefonnummer 9 29 – 17.

Sprechtage 2007 VdK – Kreisverband Landshut

Der Verband der Kriegs- und Wehrdienstopfer, Behinderten und Rentner Deutschland bietet auch 2007 wieder Sprechtage vor Ort an.

In Adlkofen finden die Beratungen im Rathaus an folgenden Terminen statt.

Jeweils am Donnerstag, den 04. Jan., 01. Feb., 01. März, 05. April, 03. Mai, 14. Juni, 05. Juli, 02. August, 06. Sept., 04. Okt., 08. Nov., 06. Dez. 2007 jeweils von 10 :30 Uhr bis 11 :30 Uhr. Weitere Angebote erhalten Sie bei

VdK Kreisgeschäftsstelle Haus-Facette, Schlachthofstraße 55, 84034 Landshut

Tel: 0871/92333-0; Telefax: 0871/92333-80, e-Mail; 
kv-landshut@vdk.de
Winterdienst durch den Bauhof der Gemeinde - Dauerparker

Der Winter wird uns auch in diesem Jahr wieder einholen und so bitten wir Sie bereits heute, bei Schneefall Behinderungen der Winterdienstfahrzeuge bei der Durchfahrt durch Dauerparken in Siedlungsstraßen bzw. durch Baum- und Strauchüberhang usw. zu vermeiden.

[image: image4.wmf]Der Winterdienst der Gemeinde startet in der Regel zwischen 3.00 Uhr und 4.00 Uhr morgens mit 4 Fahrzeugen, um die Straßen von Schnee und Eis zu befreien. Dabei richten wir uns in erster Linie nach den gegenüber der Gemeinde bestehenden haftungsrechtlichen Bestimmungen. 

Für die Gemeinde besteht dabei innerhalb geschlossener Ortschaften eine Räum und Streupflicht nur an verkehrswichtigen und gefährlichen Straßen sowie an Verkehrsmittelpunkten, wobei die Streupflicht eine allgemeine Straßenglätte voraussetzt. Der Umfang und die Dringlichkeit der Räum- und Streupflicht für die Gemeinden auf öffentlichen Straßen, richten sich dabei grundsätzlich nach der Verkehrsbedeutung der Straßen und der allgemeinen Leistungsfähigkeit der Gemeinde.  

Straßen mit großer Verkehrsbedeutung sind zuerst zu räumen, sodass sie den gewidmeten Bedürfnissen des tatsächlichen Verkehrs entsprechen. Die Ablagerungen der Schneemassen durch den Winterdienst am Straßenrand sind von den Anliegern zu dulden. 

Außerhalb der geschlossenen Ortslage ist die gemeindliche Räum- und Streupflicht noch weiter eingeschränkt und bezieht sich auf besonders gefährliche sowie sehr stark befahrene Hauptverkehrsstraßen.

Trotz allem versucht die Gemeinde Adlkofen wie bisher, den Winterdienst in größerem Umfang als gesetzlich verpflichtet als freiwillige Leistung abzuwickeln. Wir bitten daher nicht nur um Mithilfe, sondern auch um Nachsicht und Verständnis für unsere Bauhofarbeiter – besonders im Winterdienst. 

Räum- und Streupflicht der Anlieger

Wir möchten Sie auch dieses Jahr wieder an die Räum- und Streupflicht für Gehwege und Gehbahnen erinnern. Die Gehwege sind von Anliegern an Werktagen zwischen 07:00 Uhr und 20:00 Uhr und an Sonn- und Feiertagen zwischen 08:00 Uhr und 20:00 Uhr beständig von Schnee und Eis freizuhalten und zu streuen. Viele Anwohner von Straßen und Gehwegen sind sich dabei nicht bewusst, welches Risiko sie bei Vernachlässigung dieser Verpflichtung gegenüber den Fußgängern  eingehen.
Private Haftpflichtversicherungen zahlen bei grobem Versäumnis nicht. Im vergangenen Winter haben Sozialversicherungsträger in einigen Fällen auf Streupflichtige finanziell zurückgegriffen. 
Im Übrigen gilt die Räum- und Streupflicht auch, wenn kein Gehweg vorhanden ist. In diesem Fall ist der von den Fußgängern benutzte Teil der öffentlichen Straßen in einer Breite von 1 m zu räumen und zu streuen.
Selbstverständlich besteht die Räum- und Streupflicht auch dann, wenn sich zwischen Grundstücksgrenze und Gehweg eine Böschung, ein Graben, eine Grünfläche oder Ähnliches befindet. Dies gilt auch für Kreis- und Staatsstraßen, wenn das Grundstück dadurch erschlossen ist. 
Da der Grundstückseigentümer für Unfälle, die aufgrund mangelnder Räumung und Streuung entstehen eigenverantwortlich haftet, bitten wir Sie, in Ihrem eigenen Interesse diese Räum- und Streupflicht zu beachten. 
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Einen besonderen Appell möchten wir aus gegebenem Anlass auch an diejenigen Gemeindebürger richten, die die Schneemengen nach der Durchfahrt der Winterdienstfahrzeuge wieder auf die Fahrbahn verfrachten. Hierbei handelt es sich um eine Verkehrsgefährdung in besonderem Maße, da dies für den Fahrzeugführer zu einer unerwarteten Gefahrenstelle wird. Wir bitten hier die Anlieger um mehr Verständnis für die Bauhofmitarbeiter.

Ärztliche Dienste in Adlkofen
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Praktischer Arzt-Naturheilverfahren


Akupunktur –TCM – Hausärztliche 
Grundversorgung Friedhofsgasse 6


84166 Adlkofen

Ab 01.01.2007 ist die  Praxis wieder für Patienten aller Kassen als Filialpraxis geöffnet

Sprechzeiten:
Mo, Mi und Fr      10:00 Uhr bis 12:00 Uhr


Die und Do            07:30 Uhr bis 10:00 Uhr


Mo, Die und Fr     16:00 Uhr bis 18:00 Uhr

                      Termine nach Vereinbarung unter Tel. 08707 / 8500
Weiterhin für Sie geöffnet ist die

Facharztpraxis für Allgemeinmedizin Dr. med. Selma Maierhofer

Königbauerstr. 2

84166 Adlkofen

Tel.: 08707/488, Fax: 08707/8471

Öffnungszeiten:
Mo, Mi und Fr     08:30 Uhr bis 13:00 Uhr


Di, Do                  16:00 Uhr bis 19:00 Uhr


Fr                         17:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Vortragsreihe zum Thema Gesundheit

Die Gemeinde Adlkofen beabsichtigt, ab Januar 2007 eine Vortragsreihe zum Thema „Gesundheit“ durchzuführen. Wie wir erste Anzeichen von bestimmten Krankheiten richtig einschätzen und vor allem nicht unterschätzen, soll nun bei einigen Bereichen aufgezeigt werden.   

Am Mittwoch, den 24 Januar 2007 wird Herr Oberarzt Abo Shawish vom Schlaganfallzentrum im Klinikum Landshut einen Vortrag über das Thema „Schlaganfall“ halten. Die Örtlichkeit dieser Veranstaltung bitten wir zu gegebener Zeit der Landshuter Zeitung zu entnehmen.

Folgen werden zu einem späteren Zeitpunkt Vorträge von Herrn Dr. Hans-Joachim Wypior, Chefarzt der Abteilung Strahlentherapie sowie von Herrn Prof. Dr. Sauer, Kardiologe am Achdorfer Krankenhaus.

Digitales Antennenfernsehen – Bayer. Rundfunk informiert

Am 06. Dezember 2006 startete in unserer Region das digitale Antennenfernsehen (DVB-T). Dieser Umstieg betrifft alle Zuschauer, die ihre Fernsehprogramme bisher über Zimmer- und Dachantenne empfangen haben. 

[image: image7.wmf]Wer künftig weiter über Antenne fernsehen möchte, benötigt ab diesem Tag ein DVB-T-Empfangsgerät und je nach Empfangsgebiet eine Zimmer-, Außen- oder Dachantenne. Fragen zu DVB-T beantwortet die Info-Hotline unter 01805/31 05 05 (12ct/min. aus dem bayer. Festnetz). Weitere Infos erhalten Sie unter www.bayern.ueberallfernsehen.de und www.br-online.de/dvb-t. Hier ist auch eine Broschüre für Sie abrufbereit.

Regionalfernsehen Landshut über Satellit
Auch das Programm des Regionalfernsehens Landshut, RFL, kann in unserer Gemeinde digital über Satellit empfangen werden. ASTRA 1 strahlt ONTV und darin den RFL Landshut täglich von 21.00 Uhr bis 22.00 Uhr aus.

Transponder: 12.246 MHz (vertikal), 27.500 MHz    3/4 

Kindergartenanmeldungen

Die Anmeldung für das Kindergartenjahr 2007/2008 findet in der Woche vom 22.-26. Januar in der Zeit von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr statt.

Wichtig: Bitte vereinbaren Sie vorher telefonisch einen genauen Termin zur Anmeldung unter der Telefonnr. 5 40 und bringen Sie Ihr Kind zur Anmeldung mit.

Sollten Sie vorab Fragen haben oder es Ihnen in dieser Woche nicht möglich sein, zur Anmeldung zu erscheinen, setzen Sie sich bitte mit der Kindergartenleitung in Verbindung.

Wir bitten auch alle Eltern, die für Ihr Kleinkind eine Betreuung benötigen, sich in dieser Zeit im Kindergarten oder der Gemeindeverwaltung zu melden, um hier den genauen Bedarf für das kommende Jahr feststellen zu können.

Ebenso alle Eltern die für Ihr Schulkind eine Nachmittagsbetreuung (nach 14:00 Uhr) benötigen.
EDV-Kurse im Frühjahr 2007 (1. Halbjahr)

Im Frühjahr 2007 finden wieder EDV-Kurse in der Schule Adlkofen statt.
Kurs A/07
Computer- und Windows-Grundwissen für Einsteiger –

Leitung: Renate Trojan-Immler, EDV-Trainerin

In diesem Kurs lernen interessierte "Neulinge" die wichtigsten Grundkenntnisse und Bedienungselemente eines PCs kennen. Dieser Kurs schafft die Voraussetzungen für die Teilname an weiteren Office-Grundkursen. 

Für diesen Kurs sind keine Vorkenntnisse erforderlich!

Termine::
08., 12., 19., 26.01, 02.02. -  jeweils 19.30 – 22.00 Uhr

Ort: 

Schule Adlkofen

Kursgebühr:
63 € - fällig am ersten Kursabend – zuzügl. 14,90 € Schulungsunterlage incl. CD

Kurs B/07

WORD-Grundlehrgang

Leitung: Renate Trojan-Immler, EDV-Trainerin

Der Kurs richtet sich an alle, die sich einen Überblick über den vielseitigen Einsatz computerunterstützter Textverarbeitung machen möchten und versetzt die Teilnehmer in die Lage, selbständig beliebige Texte zu erfassen, zu gestalten und auszudrucken. 

Voraussetzung: PC- und WINDOWS-Grundkenntnisse bzw. Kurs A

Termine::
26.,28.02.,05.,07.,12.,14.,19.,21.03. -  jew. 19.30 – 22.00 Uhr

Ort: 

Schule Adlkofen

Kursgebühr:
98 € - fällig am ersten Kursabend zzgl. 14,90 € Schulungsunterlage incl. CD

Kurs C/07

EXCEL-Grundlehrgang

Leitung: Renate Trojan-Immler, EDV-Trainerin

Der Kurs vermittelt das Grundwissen im Bereich der kaufm. Kalkulation sowie das Importieren und Exportieren von EXCEL-Daten in z.B. WORD.

Voraussetzung: PC- und WINDOWS-Grundkenntnisse bzw. Kurs A

Termine::
17.,19.,24.,26.04.,03.,08.,10.,15.05. -  jew. 19.30 – 22.00 Uhr

Ort: 

Schule Adlkofen

Kursgebühr:
98 €- fällig am ersten Kursabend – zuzügl. 14,90 € Schulungsunterlage

Kurs D/07

POWERPOINT-Grunglehrgang

Leitung: Renate Trojan-Immler, EDV-Trainerin

Dieser Kurs richtet sich an alle, die professionelle Präsentationen auf dem PC / Beamer erstellen wollen.

Voraussetzung: 

PC- und WINDOWS-Grundkenntnisse, WORD- / EXCEL-Kenntnisse sind hier von Vorteil

Termine:
12., 14., 19., 21., 26.06. - 19.30 – 22.00 Uhr

Ort: 

Schule Adlkofen

Kursgebühr:
63 € (fällig am ersten Kursabend) – zuzügl. 14,90 € Schulungsunterlage

Kurs BF/07

WORD für Fortgeschrittene

Leitung: Renate Trojan-Immler, EDV-Trainerin

Dieser Workshop spricht Anwender an, die bereits über WORD-Grundkenntnisse verfügen, diese jedoch auffrischen bzw. erweitern wollen. Die Inhalte richten sich im Wesentlichen nach den Bedürfnissen der Teilnehmer/innen. 

Termine:
18., 23., 25.04., 02., 09.05. - jew. 19.30 – 22.00 Uhr

Ort: 

Schule Adlkofen

                          Kursgebühr:
63 € (fällig am ersten Kursabend) 

Kurs T/07

"Tastschreiben – heute"

Dieser Kurs ist interessant für alle, die privat und/oder beruflich mit dem Computer zu tun haben. Die Teilnehmer erlernen mit vielen Sinnen (multisensorisch) schnell und effektiv die Bedienung der Tastatur mit dem Zehn-Finger-System. 

Termine::
Samstag, 10., 17., 24.03. – jeweils von 8.30 bis 12.00 Uhr

Ort: 

Schule Adlkofen

Kursgebühr:
60 € (fällig am ersten Kursabend) – zuzügl. 13,90 € Begleitheft
Kurs I/07

"Fit im Internet"

Der Kurs beinhaltet die Erläuterung der gängigsten Begriffe zum Thema und vermittelt viele Tipps und Hilfen zur schnelleren Recherche. 

Termine:       Samstag, 10., 17., 24.02.– jew. von 8.30 bis 12.00 Uhr

Ort: 
          Schule Adlkofen

Kursgebühr:
60 € (fällig am ersten Kursabend) – zuzügl. 14,90 € Schulungsunterlage incl. CD

Italienisch an der Schule Adlkofen

Im Zuge unserer Partnerschaft mit der Gemeinde Badia Calavena haben wir heuer im Sommer Kurse für  diese Sprache angeboten.

Da für diese Kurse eine sehr große Nachfrage war, werden im Frühjahr weitere Abendkurse angeboten.

Interessenten für weitere Kursangebote bitten wir bei Frau Bachmeier unter Tel. 08707 / 929-12 oder per E-Mail um Rückmeldung. 

Sportlerehrung 2007

Die Gemeinde Adlkofen beabsichtigt, auch im Jahr 2007 wieder erfolgreiche Sportler im Rahmen einer kleinen Ehrung auszuzeichnen. Die Auszeichnung soll für besondere sportliche Leistungen im Jahr 2006 für Sportler mit Wohnsitz in der Gemeinde Adlkofen erfolgen, die auf Bezirks-, Landes- oder Bundes-ebene einen der ersten drei Plätze belegt haben. Auch sonstige Herausragende Leistungen bei Vereinen im übrigen Bereich sollten gemeldet werden.

Meldungen richten Sie bitte an die Gemeindeverwaltung Adlkofen oder per E-Mail unter mgross@adlkofen.de.

Müllsäcke für Ein-Personen-Haushalte
Die Müllsäcke für die Einpersonenhaushalte und die Einöden können ab sofort in der Gemeindeverwaltung abgeholt werden. Eine Verteilung durch die Gemeinde kann aus organisatorischen Gründen nicht erfolgen.

Die Abgabe erfolgt gegen Unterschrift der Abholer. Für Rückfragen steht Ihnen Frau Zeindl unter der Telefonnummer 9 29 – 16 gerne zur Verfügung. 

Müllsäcke und Gelbe Säcke
Für Mehrbedarf an Müllentsorgungsbehältern empfehlen wir, rechtzeitig einen zusätzlichen Müllsack zu besorgen. Für 2,00 € ist der Müllsack der Entsorgungsfirma Heinz, Moosburg, im Rathaus, Zimmer 5 zu erhalten. 

Bitte beachten Sie: Nur dieser Müllsack wird beim Abtransport mitgenommen, keine daneben abgestellten Tüten, Kartons o. ä.!

Die gelben Säcke für Folienverpackung, PVC-Behälter usw.  werden kostenlos an oben genannter Stelle ausgegeben.

Urnenbestattung in der Gemeinde – Neue Grabgebühren ab Januar 2007

In den vergangenen Jahren fand die Feuerbestattung auch in unserer Gemeinde immer mehr Zuspruch. Vom Gemeinderat wurde deshalb kürzlich die Errichtung von Urnenstele im gemeindlichen Friedhof beschlossen. Ab Frühjahr 2007 sind hier Bestattungen möglich.

Der Friedhof ist in unserem Kulturbereich nicht nur Begräbnisplatz, er ist darüber hinaus auch respektierter Bereich der Ruhe, Besinnung und Begegnung. Grab und Friedhof sind besondere Orte und seit Menschengedenken Zeugnisse der Kultur.

Unsere Friedhöfe sind Gemeinschaftsstätten, die von der Gemeinde, bzw. den Kirchenverwaltungen unterhalten und gepflegt werden. Um hier die gesetzlich vorgeschriebene Kostendeckung zu erreichen, hat der Gemeinderat Adlkofen in seiner vergangenen Sitzung die Gebühren für die Grabstellen angepasst. Ab Januar 2007 gelten bei einer Ruhefrist von 15 Jahren folgende Gebühren im Jahr:

Kindergrab 3,- €, Reihengrab 8.- €, Familiengrab 18,50 €, Familiengrab am Weg 22,- €, Dreifachgrab 27,50 € und Urnengrabstätte 8,- €.

Informationen erhalten Sie in der Gemeindeverwaltung bei Frau Blenn unter der Telefonnummer 9 29 – 17.

Herbstlicher Laubfall

Aus gegebenem Anlass bittet die Gemeindeverwaltung die Anlieger von Straßen und Gehwegen, die durch herabgefallenes Laub verunreinigt sind, zu säubern. Der herbstlichen Laubfall verursacht auf der Fahrbahn nicht nur eine schmierige Schicht, die die Verkehrssicherheit erheblich beeinträchtigt, auch die Wasserführungen und die Straßenabläufe können dadurch verlegt werden und bei überfrieren zu erheblichen Behinderungen werden.  
Förderung Kleinkläranlagen
Das Landratsamt Landshut hat folgende Informationen für die Betreiber von Kleinkläranlagen herausgegeben, die

· die noch nicht über eine biologische Nachreinigungsstufe verfügen, 

· die zukünftig nicht an einen kommunalen Schmutzwasserkanal angeschlossen werden und 

· für die die Gemeinden vom Wasserwirtschaftsamt Landshut die förderrechtliche Baufreigabe erhalten haben. 

Folgende Schritte sind nach der Baufreigabe durch Sie zu veranlassen:

1. Für die Anwesen, die noch nicht saniert sind oder für die noch kein 
Sanierungsgutachten vorgelegt wurde, ist dem Landratsamt Landshut 
gemäß der Eigenüberwachungsverordnung (EÜV) bis 01.Februar 2007 
die Prüfbescheinigung eines privaten Sachverständigen in der 
Wasserwirtschaft über die bestehende Altanlage und die 
durchgeführte Eigenüberwachung vorzulegen.
2. Bis spätestens 31.12.2010 ist Ihre Abwasserbehandlungsanlage im  
Landkreis Landshut nachzurüsten. Hierzu benötigen Sie ein Gutachten 
eines privaten Sachverständigen in der Wasserwirtschaft (PSW).

3.
Anstelle der Prüfbescheinigung könnte auch bis Juli 2006 sofort die 
Sanierungsplanung und das Gutachten des privaten Sachverständigen in 
4facher Ausfertigung dem Landratsamt vorgelegt werden. Sie sparen sich 
bei dieser Vorgehensweise die Bescheinigung über die Altanlage.
4.
Sobald das Gutachten eingereicht ist, erhalten Sie in der Regel innerhalb 
von 4 Wochen vom Landratsamt die Erlaubnis im vereinfachten 
Verfahren nach Art. 17 a Bayerischem Wassergesetz.

5.
Nach Erhalt dieser wasserrechtlichen Erlaubnis können Sie die Anlage 
entsprechend den Planungsvorgaben bis spätestens 31.12.2010 errichten.

6.
Nach Fertigstellung dieser Anlage veranlassen Sie die Abnahme durch 
den privaten Sachverständigen (PSW) und reichen das Abnahmeprotokoll 
dem Landratsamt zum Abschluss des Wasserrechtsverfahrens ein.

7.
Zusammen mit dem Abnahmeprotokoll stellen Sie bei Ihrer Gemeinde 
einen Antrag auf Förderung. Die staatliche Förderrichtlinie endet nach 
derzeitigem Recht am 31.12.2010.
8. Die Gemeinde sammelt die eingegangenen Förderanträge und stellt in der 
Regel einmal im Jahr einen Sammelantrag beim Wasserwirtschaftsamt 
Landshut.

Bezüglich weiterer Fragen wenden Sie sich bitte an die Mitarbeiter der Unteren Wasserrechtsbehörde im Landratsamt Landshut oder Ihren privaten Sachverständigen.

Landratsamt Landshut, Veldener Str. 15, 84034 Landshut

Herr Briller (Technik) 0871/408 305, Zimmer 304, 3.Stock

Herr Reiter (Recht)    0871/408 306, Zimmer 305, 3.Stock

Handhabung von Feuerwerksartikeln

Bald ist es soweit: Der Jahreswechsel steht kurz bevor. Wie jedes Jahr werden wieder unzählige Feuerwerksartikel abgefeuert. Hierzu ein paar Hinweise:

Feuerwerksartikel dürfen nur an Silvester und am Neujahrstag abgeschossen oder abgebrannt werden. Wer sich nicht an diese zeitliche Beschränkung hält, kann mit einer hohen Geldbuße belangt werden. Weiter gilt auch noch, dass Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren pyrotechnische Artikel der Klassen II nicht überlassen werden dürfen.

· Achten Sie bitte darauf, dass beim Abbrennen von Feuerwerkskörpern keine Brände verursacht werden.

· Handhaben Sie die Feuerwerksartikel nach der Gebrauchsanweisung, damit Personen- u. Sachschäden vermieden werden.

· Beachten Sie das Nachbarrecht und respektieren Sie das Eigentum der Nachbarn.

· Säubern Sie die öffentlichen Strassen und Wege von Utensilien nach dem Feuerwerk
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